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Staats- und Verfassungskunde der Schweiz.

3. Tier Staatsgedanken.

b. Die Wehrkraft.

(Fortsetzung.)

Die erfolgreiche Verteidigung eines Gebietes gegen feindliche
Angriffe führten zur bleibenden Ansiedlung und Verstärkung des

Stammes. Bei den Wanderungen waren durch Strapazen und
Entbehrungen immer viele Stammesglicder umgekommen, namentlich

Kinder, so dass die Zunahme der Stammesbevölkerung immer in
Frage stand. Sobald aber ein Stamm festen Fuss gefasst in einer
Landschaft und auf dem erworbenen Eigentum der Ackerbau Jahr
um Jahr fortgesetzt und ausgedehnt werden konnte, wurde es dem

Volke möglich, Vorräte anzulegen, um in Fehljahren Hungersnot
zu verhüten, wodurch die Zunahme der Bevölkerung gesichert und
eine allmähliche Vergrösserung des Gebiets ermöglicht wurde. Diese

Fortschritte kamen der Wehrkraft des Stammes zu gute und
vermehrten dessen militärische Überlegenheit und gesichertes Dasein.
Jede weitere Ausdehnung des Staatsgebiets erschwerte aber dem

Anführer des Stammes seine Aufgabe. Je weiter die Grenzen sich

ausdehnten, desto weniger war es ihm möglich, die Verteidigung
des Gebietes allein zu leiten. Es musste Arbeitseinteilung eintreten:
Organisation der Wehrkraft. Die Verteidigung erforderte Aufstellung
der Mannschaften an mehrern Punkten, geleitet von Unteranführern,
welche unter dem Oberbefehl des Stammesoberhauptes standen und
dessen "Willen vollzogen. So wurden die Unteranführer die Organe
des Oberanführers und es zeigen sich die Anfänge einer Organisation.
Die Frfahrung zeigte, dass nicht alle Waffen gleich wirksam waren
und auch nicht alle Mannschaften gleich verwendet werden konnten.

Deswegen wurden Vorschriften notwendig, welche die Aufgaben
und die Gewalt der Unteranführer feststellten, die Waffen bezeichneten

und den diesen Gesetzen zuwiderhandelnden Webrmännern
Strafen auferlegten. So entstand allmählich der Militärstaat, dessen

Hauptaufgabe in der Förderung des Heeres besteht.
Im Militärstaat liegen aber nicht nur die Anfänge der staatlichen

Organisation, sondern zugleich die Anfänge des Staatsvermögens
und der Staatsverwaltung. Befestigungsanlagen, die vom Staat oder
dessen Angehörigen erstellt wurden, Militärsteuern, von solchen

bezahlt, welche die Wehrpflicht nicht erfüllen konnten, im Kriege



— 19 —

erbeutete Waffen u. a. m., Grenzwälder bildeten die Anfänge des

Staats Vermögens und erhöhten auch die Wehrkraft. Dieses genieinsame

Staatseigentum musste gegen Yerlust geschützt werden, durch

richtige Aufbewahrung, durch Vorschriften gegen Entfremdung, und

die Ober- und Unteranführer hatten das nächste Interesse, alle diese

Dinge auf die Zeiten der Gefahr zu sichern, weil durch diese Hülfsmittel

im Kriege ein besserer Erfolg erzielt werden konnte. So

mussten geschickte und treue Männer mit der Yerwaltung des Staatsgutes

beauftragt werden. Die Griechen gründeten eine Kriegskasse
auf der Insel Delos unter der Yerwaltung des braven Aristides.
In den Anfängen des Städtewesens in Deutschland wurden Marktgelder

und Zölle zu Befestigungs- und andern Kriegszwecken
bestimmt. Zur Unterstützung unbemittelter Wehrmänner während des

Krieges wurden in den hernischen Gemeinden Beisbüchsen (Kriegskassen)

errichtet, in welche während des Friedens gewisse Abgaben
und Bussengelder abgeliefert wurden. Die Anlage von Zeughäusern,

Waffensammlungen und Getreidevorräten für Kriegszwecke geht
ebenfalls in frühe Zeiten zurück. Die militärische Ausbildung der

Jungmannschaft war zum Teil Sache der Gemeinden, welche zu
dem Zwecke Trüllmeister anstellten, die an Sonntagen militärische
Übungen leiteten bis 1798.

Endlich das Schönste: Die Aufbietung der gesamten Wehrkraft,

die Hingabe fürs Vaterland in Leben und Tod hoben die
Männer aus dem engen Gesichtskreis ihrer Familien und
Stammesgliederung empor zur Vaterlandsliebe und zum Nationalgefühl. Für
das Vaterland leistet der Wehrmann willig seinen Vorgesetzten
militärischen Gehorsam und fügt sich den Strapazen und Entbehrungen,

welche der Militärdienst von ihm fordert. Lange Friedenszeiten

fördern die Selbstsucht, die Kirchturmspolitik und Zerfahrenheit

und werden deshalb jedem Volke gefährlich (1798). Jeder Krieg
ist ein Ereignis, das die sittlichen Kräfte eines Volkes auf die
Probe stellt : Körperliche Abhärtung, Sittenreinheit und Treue sind
die unmessbaren Kräfte eines Volkes, die ebenso wichtig sind als

Truppenzahl und die kriegerische Ausrüstung.
Nicht uns'rer Ahnen Zahl, nicht künstliches Gewehr,
Die Eintracht schlug den Feind, die ihren Arm belebte.
Lernt, Schweizer, eure Kraft, sie liegt in eurer Treu"
0, würde sie auch heut' in jedem Leser neu!

(Fortsetzung folgt.) (A' Ha,ler
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